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VERORDNUNG (EG) Nr. 1001/96 DER KOMMISSION
vom 4. Juni 1996

zur Änderung der Verordnung (EG) Nr. 1487/95 zur Festlegung der Bedarfsvor
ausschätzung für die Versorgung der Kanarischen Inseln mit Erzeugnissen des
Schweinefleischsektors und der Beihilfen für Gemeinschaftserzeugnisse

getragen wird, sollte die Zahl der reinrassigen Zuchttiere
erhöht werden .

Die in dieser Verordnung vorgesehenen Maßnahmen
entsprechen der Stellungnahme des Verwaltungsaus
schusses für Schweinefleisch —

DIE KOMMISSION DER EUROPAISCHEN
GEMEINSCHAFTEN —

gestützt auf den Vertrag zur Gründung der Europäischen
Gemeinschaft,

gestützt auf die Verordnung (EWG) Nr. 1601 /92 des Rates
vom 15. Juni 1992 mit Sondermaßnahmen für bestimmte
landwirtschaftliche Erzeugnisse zugunsten der Kanari
schen Inseln ('), zuletzt geändert durch die Verordnung
(EG) Nr. 2537/95 der Kommission (2), insbesondere auf
Artikel 4 Absatz 4,

in Erwägung nachstehender Gründe :
Die Beihilfen, die für die Versorgung der Kanarischen
Inseln mit Schweinefleischerzeugnissen gewährt werden,
sind festgelegt in der Verordnung (EG) Nr. 1487/95 der
Kommission (3), geändert durch die Verordnung (EG) Nr.
2951 /95 (4).

Damit die Erzeugung auf den Kanarischen Inseln geför
dert und dem Anstieg der dortigen Nachfrage Rechnung

HAT FOLGENDE VERORDNUNG ERLASSEN:

Artikel 1

Anhang III der Verordnung (EG) Nr. 1487/95 wird durch
den Anhang zur vorliegenden Verordnung ersetzt.

Artikel 2

Diese Verordnung tritt am Tag ihrer Veröffentlichung im
Amtsblatt der Europäischen Gemeinschaften in Kraft.

Diese Verordnung ist in allen ihren Teilen verbindlich und gilt unmittelbar in jedem
Mitgliedstaat.

Brüssel , den 4. Juni 1996

Für die Kommission

Franz FISCHLER

Mitglied der Kommission
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ANHANG

„ANHANG III

Belieferung der Kanarischen Inseln mit aus der Gemeinschaft stammenden reinrassigen
Zuchtschweinen für den Zeitraum vom 1. Juli 1995 bis 30. Juni 1996

KN-Code Warenbezeichnung
Zahl der zu
liefernden
Tiere

Beihilfe
(ECU/Stück)

0103 10 00 Reinrassige Zuchtschweine ('): l
— männliche Tiere 160 483

— weibliche Tiere 4 000 423

(') Die Zulassung zu dieser Unterposition erfolgt nach den in den einschlägigen Gemeinschaftsbestimmungen fest
gesetzten Voraussetzungen."


